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AUSZUG qus dem Beschlussreg¡ster des Stqdtrqtes

öffentliche Siüung vom 28. Juni 2016

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
o) Genehmigung einer Eigönzungsverordnung

betreffend die Mqrkierung von Verkehrsinseln sowiã
die Regulorisierung e¡nes Fußgöngerüberweges in
derJudenstroße auf Höhe des Anwesens 7g

DER STADTRAT

Nqch Kenntnisnohme des Beschlusses des Stodtrotes vom 16. Dezember 2015,
womit dos Lostenheft betreffend die Einrichtung von Ouerungshilfen ouf dem
Stodtgebiet genehmigt wurde;

ln Anbetroch[ doss eine Verbesserung der Verkehrssicherheit ezielt werden
möchte;

ln Anbetrqcht, dqss die Morkierung des bestehenden Fußgöngerüberweges im
Kreuzungsbereich Judenstroße - stockbergenrueg, ouf Höhe des Anriesens
Judenstroße 78 regulorisiert werden muss;

ln Anbetrqcht doss es sich empfiehlt eine schroffierte Verkehrsinsel beidseitig
des vorgenon nten Fu ßgön geni berweges zu mo rkieren;

ln Anbetrqch[ doss Frqu Docteur des Offentlichen Dienstes der Wollonie ihr
Einverstondnis zu r Ausfü hru n g der Morkieru n gsqrbeiten gegeben hot

Noch,Kenntnisnqhme des Einverstöndnis des Henn polizeikommissors;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrqtie und der Dezentrolisierung;

Auf Grund des Geseües über den Stroßenverkehn

Auf Grund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Strqßenverkehr sowie die Nuüung der Verkehrswege;

Auf Grund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegtúrerden;

Auf Grund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf . vorschlog des Gemeindekollegiums sow¡e noch Berotung in der
Boukommission;

beschließt
einstimmig,

die Morkierung des bestehenden Fußgöngeniberweges im Kreuzungsbereich
Judenstroße * stockbergerweg, ouf Hohe-des Anwelens Judenstroðe 7g zu
regulorisieren sowie die Morkierungen von schroffierten Verkehrsinseln beidseitig
des vorgenonnten Fußgöngenibenrueges zu genehmigen und die stödtische



Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel entsprechend
onzupossen:

Artikel 1:

lm Kreuzungsbereich Judenstrqße - stockbergerweg, ouf Höhe des Anwesens
Judenstroße Nr. 78, wird ein Fußgöngenibenrueg morkierL

Artikel 2:
Diese Moßnohme .wird konkretisiert durch eine vorschrifBsmößige
Stroßenmorkierung gemöß Artikel 76.3. des KE. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine verordnung über den strqßenverkehr sowie die Nutung der
Verkehrswege.

Artikel 3:
lm Kreuzungsbereich Judenstroße - stockbergerweg, ouf Höhe des Anwesens
Judenstrqße Nr. 78, werden schroffierte Verkehrsinseln beidseitig des
Fußgön gerü benrveges morkiert

Artikel4:
Diese Moßnohme wird konkretisiert durch eine vorcchriftsmößige
Strqßenmorkierung gemöß Artikel 77.4 des KE. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine verordnung über den stroßenverkehr sowie die Nuüung der
Verkehrswege.

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex der
lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierun g veroffentlicht

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen zur
Geneh migun g u nterÒreitet
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